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Die exakte Bezeichnung des Feinstaubes, 
welcher die Gemüter erhitzt, lautet „PM10“. 
Darunter ist Feinstaub mit einem Partikel­
durchmesser im Bereich von 10µm und dar­
unter zu verstehen. Nun wird jedoch nicht jede 
Art von Staub verteufelt, was angesichts des 
eigentlich natürlichen Bestandteiles „Staub“ in 
der Luft auch nicht sinnvoll ist, sondern der 
Fokus auf die sogenannten „direkten Emissio­
nen“ gelenkt. Darunter versteht der Gesetz­
geber die Freisetzung staubhaltiger Abluft. Für 
diese sollen zu etwa gleichen Teilen die Indus­
trie, die Gebäudeheizung und der Kfz-Verkehr 
verantwortlich sein. Daneben gibt es noch 
weitere anthropogene Staubemissionen. Dazu 
zählt man z.B. Staubaufwirbelungen vom Bo­
den (Straßenreinigungsmaschinen, Baustellen 
etc.), Staubemissionen durch Landwirtschaft 
sowie Reaktionsprodukte gasförmiger Luft­
schadstoffe (sekundäre Staubaerosole; z.B. 
Nitrat aus Stickoxiden).

Dem Feinstaub werden gesundheits-schäd­
liche Eigenschaften zugesprochen, was sicher 
zutreffend ist. Die einseitige Betrachtung des 
Problems jedoch und die Fokussierung des 
Gesetzgebers auf nur einen Gefahrenherd ist 
zweifelhaft und muss differenziert betrachtet 
werden. Wer würde z.B. an unseren deutschen 
Nordseeinseln den salzhaltigen Feinstaub kri­
tisieren, wegen dem Gesundheitsbewusste di­
ese Inseln so gerne aufsuchen?

Es ist richtig, dass besonders feine Fein­
staub-Partikel lungengängig sind, sich in den 
Lungenbläschen ablagern und somit ent­
zündungsauslösend wirken können. Die ab 
1.1.2007 ausgerufene Hatz auf alte Diesel-
Pkw und Fahrzeuge ohne Katalysator wegen 
des angeblich hohen Ausstoßes an Feinstaub 
scheint ob der Größe der ausgestoßenen 
Partikel grotesk.  Fakt ist, dass alte Saugdie­
sel-Pkw im Vergleich zu den modernen TDI-
Fahrzeugen erheblich größere, und deshalb 
nicht-lungengängige Partikel ausstoßen und 
somit weit weniger zur Gesundheitsgefähr­
dung des Menschen beitragen. 

Überdies ist die Meßmethode der Fein­
staubanlagen nach heutigen Maßstäben als 
überholt anzusehen, da nach wie vor das Ge­
wicht und nicht die Größe der Partikel gemes­
sen wird. Große Rußpartikel aber sind schwerer 
als feine Partikel und tragen somit in größe­
rem Maße zur Überschreitung der Grenzwerte 
bei. Es macht also nicht die Masse, sondern die 

Qualität den Unterschied. Dennoch beruht der 
EU-Grenzwert in der Feinstaubbelastung der 
Luft (max. 50µg/m³ an 35 Tagen/Jahr) auf dem 
wissenschaftlich überholten Massekriterium.

Nichtsdestotrotz haben bereits verschie­
dene bundesdeutsche Städte Luftreinhal­
tepläne vorgelegt, welche sich einseitig auf 
die Verbannung der älteren Diesel-Pkw sowie 
Fahrzeuge ohne Katalysator und somit auch 
unserer Oldtimer aus dem Straßenverkehr 
konzentrieren. Dass beispielsweise die Indus­
trie oder die privaten Haushalte mit ihren Feu­
erungsanlagen zu gleichen Teilen Verursacher 
von Feinstaub sind, wird wenig berücksichtigt. 
Kommentar eines Mitarbeiters des Hessischen 
Umweltamtes „Ja, aber beim Fahrzeugverkehr 
können wir halt am schnellsten eingreifen.“

Wie zweifelhaft diese Maßnahme jedoch 
letztendlich ist, sollen die folgenden Beispiele 
aus Berlin veranschaulichen:

•	 Durch ein Fahrverbot für LKWs in einer 
der Hauptverkehrsstrassen von Berlin 
wurden 3µg/m³ weniger Feinstäube ge­
messen.

•	 Würden Fahrverbote für alle PKW erlas­
sen (was nicht angedacht ist), ließe sich 
der Wert voraussichtlich um lediglich 
weitere 3µg/m³ drücken.

In der Sendung FAKT vom 13.06.05, ausge­
strahlt im MDR wurde noch ein weiterer, die 
Luftqualität beeinflussender Faktor vorgestellt: 
Das Wetter. Ein Faktor, der in der Feinstaubdis­
kussion gerne ausgeblendet wird. Besonders 
problematisch sind Hochdruckwetterlagen 
und Ostwinde, weiß man am Institut für 
Troposphärenforschung.

O-Ton Professor Alfred Wiedensohler, Leib­
nitz-Institut für Troposphärenforschung in 
FAKT: „Kommt die Luft von Osten, ist sie ange­
reichert mit Feinstaub. Bei Ostwetterlagen sind 
die Konzentrationen höher, weil die Luftparti­
kel nicht ausgewaschen werden (Anm. d. Ver­
fassers: durch Regen) und die Konzentration 
im Lauf des Transports immer größer wird.“

Auch der Kommentar des Professor 
Wilfried Endlicher ist sehr aufschlussreich. 
Sein O-Ton aus der Sendung FAKT: „In diesem 
Frühjahr (Anm. d. Verfassers: 2005) haben wir 
besonders viele austauscharme Hochdruck­
wetterlagen und trockene Ostwetterlagen. Das 
hat dazu geführt, dass die Grundbelastung an 

Feinstaub besonders hoch ist und deswegen 
haben schon viele Städte in Deutschland den 
Grenzwert überschritten. In einem verregne­
ten Frühjahr wäre das vielleicht noch nicht der 
Fall gewesen.“

Wie wirken sich die beschlossenen Fahrver­
bote ab 1.1.2007 nun auf Oldtimer aus? Wenn 
man sich vor Augen hält, dass der Anteil der 
fraglichen, regulär zugelassenen Fahrzeuge 
(über 25 Jahre) laut KBA bei etwa 1% liegt (ca. 
450.000 von über 46 Mio.) und der Bestand 
der über 25-jährigen laut DEUVET sogar nur 
bei 0,8%, so kann getrost von keiner Verbes­
serung der Luftqualität bei Fahrverboten von 
Oldtimern gesprochen werden. 

Der DEUVET hält vor Augen, dass die 
durchschnittliche Fahrleistung eines Oldti­
mers unter 2000 km/Jahr beträgt und diese 
Fahrleistung typischerweise nicht in Ballungs­
gebieten abgeleistet wird. Typischerweise tritt 
diese Fahrleistung auch nicht zu Stoßzeiten 
auf, da die Fahrzeuge im Allgemeinen nicht 
im Berufsverkehr bewegt werden. Sinnvoller­
weise wurden seitens der Politik für Motor­
räder bereits die richtigen Schlüsse gezogen: 
Der Beitrag zur Feinstaubbelastung ist mit 
bundesweit 3,5 Mio. Motorrädern (2004) zu 
gering, um ein Fahrverbot zu rechtfertigen. 
Diesen stehen 450.000. mind. 25-jährige Old­
timer gegenüber! Zusammengefasst bedeutet 
dies, dass die über 25-jährigen Fahrzeuge nur 
einen verschwindend geringen Bruchteil (ca. 
2 Promille!) der Fahrleistung eines „Normal-
Fahrzeuges“ ableisten und ein Fahrverbot für 
Oldtimer sich somit in derselben Größenord­
nung (von 2 Promille) bewegen würde. Eine 
Verbesserung der Luftqualität ist damit nicht 
zu erreichen.

Messbar jedoch wären die Folgen, die 
eine konsequente Verbannung der Veteranen 
von bundesdeutschen Straßen hätten. Keine 
Auftragsvergabe mehr an spezialisierte Werk­
stätten, kein Umschlag mehr bei Ersatztei­
len und Betriebsstoffen und somit in letzter 
Konsequenz nicht unerhebliche Einbußen an 
Wirtschaftskraft in einem (noch) boomenden 
Sektor.

Die Forderung der Oldtimerfahrer an den 
Gesetzgeber definiert sich daher aus den vor­
genannten Sachverhalten: Die Abwendung 
von generellen Fahrverboten für Oldtimer­
fahrzeuge.

Der Feinstaub – Ein modernes Märchen?
(April 2006) – Beginnend im April 1999 erlässt die EU drei Richtlinien für 
Luftschadstoffe. Darunter die Feinstaub-Richtlinie. Im September 2002 
wird das Bundesimmissionsschutzgesetz geändert und im Januar 2005 
tritt die Feinstaub-Richtlinie in Kraft, welche besagt, dass 50µg Feinstaub 
pro m³ Luft nur an 35 Tagen pro Jahr überschritten werden dürfen.
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Warum wird so oft über die Erfindung des 
Rades gesprochen? Einfache Antwort: Weil das 
Rad die Welt verändert hat. Kulturelle Verän­
derungen waren und sind auch immer abhän­
gig vom Thema Mobilität. Insofern kommt der 
motorisierten Mobilität der letzten 120 Jahre 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Ob man 
alle Errungenschaften, die mit dieser Mobili­
tät in Zusammenhang zu bringen sind, positiv 
bewertet, mag dahingestellt sein, aber sie sind 
Teil unserer Geschichte und es gilt, die Ent­
wicklung dieser Mobilität zu dokumentieren.

Technisches Kulturgut umfasst einen wei­
ten Bereich, der Produkte und Produktions­
mittel der Technik einschließt und insofern 
von den Dingen des täglichen Lebens bis hin 
zu Industrieanlagen und dem Straßenbau, der 
die Architektur unserer Landschaften grund­
legend verändert hat, reicht. Wenn wir den 
Zeitraum der letzten 200 Jahre sehen, dann ist 
das Automobil seit 120 Jahren so stark an der 
technischen Entwicklungsgeschichte beteili­
gt wie kaum eine andere Erfindung. Was uns 
jedoch fehlt, ist ein allgemeines Bewusstsein 
für den Wert dieses Kulturguts als dingliches 
Zeugnis der Vergangenheit, an dem sich viel 
über Arbeitsprozesse, Nutzung von Dingen 
und Lebensbedingungen ablesen lässt. Ja, 
wir gehen soweit zu behaupten, dass Ethik, 
Kultur-, Material-, Ingenieur- und Naturwis­
senschaften vom Automobil entscheidend 
mitbestimmt wurden. Das heutige Aussehen 
unserer Städte und Landschaften sowie die 
Gestaltung unserer individuellen Umgebung 
beruht zu einem großen Teil auf den kulturhis­
torischen Entwicklungen der zurückliegenden 
200 Jahre. Vielen Menschen ist die Formung 
ihrer Umgebung durch eine Industriekultur 
wenig bewusst. Und doch sind ihre kulturelle 
Identität, ihre gegenwärtige Lebenssituation 
genauso wie ihre Träume und Sehnsüchte eng 
mit dem Automobil verbunden. Insofern ist es 
von großer Bedeutung, einen Teil der Hinter­

lassenschaften des automobilen Industriezeit­
alters als historische Zeugnisse des 19. und 
20. Jahrhunderts zu erhalten.

Der Verlust der wesentlichen Zeugnisse 
dieser nahen Vergangenheit hinterlässt im 
privaten wie im gesamtgesellschaftlichen 
Kontext eine Leere. Nur vor dem Hintergrund 
einer in der Breite der Gesellschaft veran­
kerten Balance zwischen Vorwärtsstreben und 
Rückbesinnung kann ein Klima der Innovation 
und des wirtschaftlichen Aufschwungs ent­
stehen. Und auf diesem Augenmerk sollte zu 
einem erheblichen Teil unser Hobby liegen. 
Oldtimer werden in Museen als Objekte und 
Belegstücke der Errungenschaften und der 
Meisterleistungen der Ingenieurkunst des 19. 
und 20. Jahrhunderts gesammelt oder aber 
von Interessierten, die sich für historische Lö­
sungsansätze technischer Problemstellungen 
interessieren, dokumentiert. Aber um das Au­
tomobil als historisch komplexen Zeugen der 
Geschichte zu präsentieren, muss dieses auch 
für ein interessiertes Publikum auf der Straße 
– dem Ort, für den es geschaffen wurde –  
präsent sein. Leider hat unsere Politik das nur 
wenig begriffen.

Am 29. Januar 1886 erhält Carl Benz das 
Patent mit der Nr. 37435 auf das erste Au­
tomobil. Auf der Ringstraße in Mannheim 
fährt er am 3. Juli zum ersten Mal mit seinem 
»pferdelosen Wagen« außerhalb des Fabrikge­
ländes. Dies sind 120 Jahre Technikgeschichte, 
die die Welt veränderten und die es auch als 
ein Stück »Geschichte der Technik« zu bewah­
ren und durch unsere Oldtimer lebendig zu 
präsentieren gilt.

Credo: Initiative »Kulturgut Mobilität«


